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RS OGH 1991/2/13 1Ob507/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.02.1991

Norm

ABGB §140 Bd

ABGB §185 Abs2

Rechtssatz

Kreditrückzahlungsverp5ichtungen, die die leiblichen Eltern adoptierter Kinder während der Dauer an Kindesstatt zur

Finanzierung des laufenden Lebensaufwandes (hier: Deckung des Wohnungsbedarfs) eingingen, können die

Unterhaltsbemessungsgrundlage für die Zeit nach der Aufhebung der Adoption nicht schmälern.
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